
Beschluss: 
 
Die Niederschrift vom 15.06.2005 wird in der vorgelegten Form einstimmig genehmigt. 
 
Der Ausschussvorsitzende moniert die zeitversetzte Zusendung des letzten Protokolls, er gibt 
ausdrücklich dem Protokollführer hierfür keine Schuld. 
 


